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Häufige Fragen zum Kinderschwimmen  

Ab welchem Alter kann ich mein Kind für einen Kurs anmelden? 
Die Kinder müssen bei Kursstart mindestens 4 Jahre alt sein. Es ist von Vorteil, wenn Kinder 
vor Beginn des ersten Schwimmkurses bereits eine gewisse Vertrautheit mit dem 
Wasser/Hallenbad entwickelt haben. 

Was bedeuten die Kursbezeichnungen Krebs, Seepferd, Frosch und Pinguin? 
Die Schwimmkurse sind aufbauend und enthalten die wichtigsten Grundlagen, die ein Kind 
erwerben muss, um sicher und gut schwimmen zu lernen. Die Abzeichen zeigen das 

schwimmerische Niveau der Teilnehmer. Anfänger starten mit Krebs, gefolgt von Seepferd, 
Frosch und Pinguin. Die Abzeichen Tintenfisch, Krokodil und Eisbär werden bei uns in der 

Schwimmschule, die 1 Jahr dauert, gemacht. 

Muss ich für mein Kind Eintritt bezahlen?  
Der Kurspreis ist exkl. Hallenbadeintritt. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Kinder 
ab 6 Jahren bezahlen CHF 2.00 (Einzeleintritt) 
Beim Kassenautomat (nur Bargeld) kann eine 10er-Kinderkarte für CHF 15.00 gelöst werden. 
Bitte beachten Sie: Kinder unter 6 Jahren haben nur in Begleitung einer erwachsenen Person 
Zutritt. Die Begleitperson bezahlt Eintritt, auch wenn Sie nicht ins Wasser geht.  

Was muss mein Kind für den Schwimmkurs mitbringen?  
Ihr Kind benötigt nur eine Badehose/Badeanzug und ein Handtuch. Das Duschgel ist 
optional. Das Hallenbad stellt kein Duschgel zur Verfügung. 

Soll mein Kind eine Schwimmbrille tragen? 
Wir unterrichten im Bereich der Wassergewöhnung und der Aneignung von Basis- und 
Antriebskompetenzen ohne Schwimmbrille. Zur Wassergewöhnung gehört eine vollständige 
Orientierung des Kindes sowohl oberhalb als auch unter Wasser. Dazu gehört das Sehen, 
also die Erfahrung, dass unter Wasser die Augen problemlos geöffnet werden können. 
Um sehr grosse Ängste vor dem Abtauchen abbauen zu können, kann es in vereinzelten 
Situationen Sinn ergeben, den Kindern eine Schwimmbrille als methodisches Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen. Dies soll jedoch mit Bedacht eingesetzt werden. Kinder sollen Zeit 
erhalten, sich ohne Zwang und im eigenen Tempo mit dem Wasser vertraut machen zu 
können. Unsere Kursleitung wird Sie ggf. darauf ansprechen. 

Ich gehe nicht schwimmen, muss ich trotzdem Badebekleidung anziehen?  
Ja, die Schwimmhalle darf nicht in Strassenkleidung betreten werden. Auch wenn Sie nicht 
schwimmen, müssen Sie Badebekleidung tragen. 
 
Muss ich auch Eintritt bezahlen, wenn ich nicht schwimmen gehe? 
Ja, auch wenn Sie nicht schwimmen gehen, müssen Sie den normalen Eintrittspreis zahlen. 
Der Einzeleintritt für Erwachsene kostet CHF 4.00 und die 10er-Karte CHF 30.00. Der 
Kassenautomat nimmt nur Bargeld. 
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Ist es Eltern/Begleitpersonen erlaubt, während des Kurses zuzuschauen? 
Ja, es steht den Begleitpersonen frei zu entscheiden, ob sie während des Kurses zusehen 
möchten oder nicht. Es hat sich aber als hilfreich erwiesen, wenn die Eltern während des 
Kurses nicht am Beckenrand sind.  

Gibt es Beschränkungen in der Nutzung von mobilen Geräten?  
Ja, Handys und andere mobile Geräte sind gemäss Haus- und Badeordnung vom Hallenbad 
Balzers wie beschrieben unter Punkt 6.5 nicht erlaubt, ebenso sind Fotos und 
Videoaufnahmen untersagt.  
Haus- und Badeordnung vom Hallenbad Balzers hier klicken! 

Kann ich meinem Kind beim Umziehen helfen?  
In der Regel begleiten Sie Ihr Kind in die, nach Jungen und Mädchen getrennte, 
Gruppenumkleidekabine. Hierbei ist zu beachten, dass Frauen mit Kindern in die 
Damenumkleidekabine und Männer mit Kindern in die Herrenumkleidekabine gehen. Dort 
helfen Sie Ihrem Kind beim Umziehen. Unsere Kursleiter unterstützen Ihr Kind nicht beim 
Umziehen, Duschen und Föhnen. Die Aufsichtspflicht beginnt bei Kursstart am Beckenrand 
und endet mit dem Ende des Kurses am Beckenrand. 

Wir haben uns für einen Kurs angemeldet, aber möchten nun doch nicht teilnehmen. 
Eine Anmeldung ist immer verbindlich. Abmeldungen bis 8 Tage vor Kursstart akzeptieren 
wir kostenlos, anschliessend werden die Bearbeitungsgebühren gemäss AGB’s fällig. 

Findet der Schwimmkurs auch in den Schulferien statt?  
Während den Schulferien und an Feiertagen finden keine Kurse statt. Es gelten die offiziellen 
Schulferien des Fürstentums Liechtenstein. Ausnahmefälle muss die Kursleitung mit den 
Teilnehmenden sowie mit allen anderen Betroffenen absprechen.  

Was passiert, wenn ich mein Kind im falschen Kurs angemeldet habe. 
Unsere Kursleitung wird Sie kontaktieren und bei einer Über- oder Unterforderung eine 

Umstufung vorschlagen. Die Umstufung ist nur möglich, wenn noch freie Plätze vorhanden 
sind. Um das zu vermeiden, orientieren Sie sich bei der Anmeldung nach den Abzeichen und 
deren Inhalt.  

Beispiel: Hat ihr Kind das Abzeichen Krebs erhalten, ist der nächste Kurs das Seepferd. 
 
Muss ich mein Kind abmelden, wenn es an einer Lektion nicht teilnehmen kann? 

Grundsätzlich nein, aber es wäre schön, wenn Sie dem jeweiligen Kursleiter kurz Bescheid 
geben können. Sollte wegen Krankheit/Unfall ein längerer Ausfall anstehen, dann brauchen 
wir eine schriftliche Mitteilung an kurse@bsc.li 

 
Was passiert, wenn mein Kind das Kursziel nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit schafft?  
Keine Sorge, wenn Ihr Kind am Ende des Schwimmkurses das Lernziel nicht erreicht hat. 
Schwimmkurse können mehrfach belegt werden. Es geht nicht darum, den Kurs besonders 
schnell abzuschliessen, sondern um Sicherheit im Wasser. Die Erfolgschancen stehen höher, 
wenn Ihr Kind beim Schwimmkurs nicht zum allerersten Mal im Wasser ist. Sollte es dennoch 
für Ihr Kind etwas knapp werden, wird Sie die Kursleitung darauf ansprechen. Sie bekommen 
dann ein Übungsblatt, auf dem Sie sehen, was Sie ausserhalb des Kurses noch mit Ihrem Kind 
üben können.  

https://www.balzers.li/Portal/UserFiles/files/Service/28_Hallenbad_Haus-und_Badeordnung.pdf
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Können nicht besuchte Kurstermine kostenfrei nachgeholt werden?  
Nicht besuchte Lektionen können nicht kostenfrei nachgeholt werden. 

Wird infolge Krankheit/Unfall das Kursgeld zurückbezahlt?  
Es werden in Ausnahmefällen Kurskosten in Form eines Gutscheins erstattet. Fällt ein Kind 
für längere Zeit (ab 3 Lektionen in Folge) wegen Unfall/Krankheit aus, geben wir gegen ein 
ärztliches Zeugnis einen Gutschein pro Rata ab. Der Gutschein kann bei einem anderen Kurs 
vom BSC eingelöst werden. Der Gutschein ist ab dem Ausstelldatum 3 Jahre gültig und 
übertragbar. 

Ist ein Folgekursplatz für mein Kind automatisch reserviert, wenn es am vorherigen Kurs 
bereits teilgenommen hat? 
Leider ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, automatisch einen Platz für Ihr 
Kind in einem Folge- oder Anschlussschwimmkurs zu reservieren. Die neuen Kurse werden 
unmittelbar nach Ende des Kursblockes auf unserer Homepage zur Anmeldung bereitstehen.  

Bezahlt die Krankenkasse den Kinderschwimmkurs? 
Einige Krankenkassen vergüten die Kursgebühren für Kinderschwimmkurse. Bitte erkundigen 
Sie sich direkt bei Ihrer Krankenkasse. 

Bietet der BSC auch Privatlektionen an? 

Ja, wir bieten auf Anfragen Privatlektionen für Kinder und Erwachsene an. Schreiben Sie uns 
auf kurse@bsc.li 
 
Wie erreiche ich die Kursleitung? 
Sie bekommen am ersten Kurstag alle nötigen Informationen von der Kursleitung. 
 

Gibt es auch Kurse für Kinder die unter 4 Jahren sind? 
Ja, wir bieten gelegentlich auch Elternkind Kurse (Mutter oder Vater mit Kind) an. In diesen 
Kursen ist ein Elternteil zusammen mit dem Kind im Wasser. Ziel des Kurses ist nicht das 

Schwimmenlernen, sondern mit Freude und spielerischen Mitteln das Element Wasser 
kennenzulernen. Ihr Kind hat mit diesem Kurs gute Voraussetzungen für den Folgekurs 
Krebs. 

Hinweis: Das Wasser in allen Hallenbecken hat eine Temperatur von 28°C und die 
Lufttemperatur wird konstant auf rund 30°C gehalten 
 

Sie haben noch weitere Fragen?  
Sprechen Sie uns einfach an. Wir helfen gerne weiter!  

 


